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Entscheidung 

Die Akkreditierung wurde unter folgender Auflage/folgenden Auflagen erteilt: 

Im Einklang mit der Studienakkreditierungsverordnung ist eine nachvollziehbare Einstufung des 
Studiengangs als anwendungs- oder forschungsorientiert vorzunehmen bzw. ist auf eine solche 
Einstufung zu verzichten. (§ 4 SächsStudAkkVO) 

Der Akkreditierungsrat hat dazu folgenden Beschluss getroffen: 

Die Auflage ist erfüllt. 

Begründung 

Die Hochschule hat fristgerecht Unterlagen gemäß § 27 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der Landesrechtsverordnung zum Nachweis der Auflagenerfüllung 
eingereicht. 

Im Rahmen der Auflagenerfüllung reicht die Hochschule eine angepasste Studienordnung ein. Aus § 2 
Abs. 1. der Studienordnung geht hervor, dass der Studiengang als anwendungsorientiert eingeordnet 
wird. Damit sind die Anforderungen gemäß § 4 SächsStudAkkVO erfüllt. 


